
Synopse

Nachtrag I zum Reglement über die Nutzung der Schul-, Sport- und Freizeitanlagen vom 16. Juni 2020

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: –
Geändert: 271.1
Aufgehoben: –

Geltendes Recht Arbeitsversion

Nachtrag I zum Reglement über die Nutzung der Schul-, Sport- und 
Freizeitanlagen vom 16. Juni 2020

I.

Der Erlass SRS 271.1 (Reglement über die Nutzung der Schul-, Sport- und Frei-
zeitanlagen vom 16. Juni 2020) (Stand 1. August 2020) wird wie folgt geändert:

Art.  12
Videoüberwachung

1 In den Sportanlagen, insbesondere in den Schwimmbädern, können zur Erhö-
hung der Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer Videoüberwachungsanlagen oh-
ne Speicherung der Daten und des Bildmaterials eingesetzt werden.

1bis Der Einsatz von Technologie zur automatisierten Identifikation von Personen 
ist verboten.

2 Der Stadtrat kann auf den Schul-, Sport- und Freizeitanlagen weitere Videoan-
lagen bewilligen, sofern die entsprechenden Voraussetzungen des Polizeiregle-
ments1) und des Reglements über die Videoüberwachung auf öffentlichem 
Grund2) sinngemäss erfüllt sind.

II.

          Keine Fremdänderungen.

1) SRS 412.11.
2) SRS 412.4.
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III.

          Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieses Reglement untersteht dem fakultativen Referendum. Der Stadtrat be-
stimmt das Inkrafttreten.3)

St.Gallen, xxx

Im Namen des Stadtparlaments
Die Präsidentin:
Jacqueline Gasser-Beck
 
Der Ratssekretär:
Manfred Linke

3) Inkrafttreten: xxx.


